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men, wo man sich für das Überleben zusam-
menfindet und Sfrafeg/en für d/'e Hoffnung ge-
meinsam entwickelt. Lyd/ä Senz-ßurger

Statistisches
Von 1968 bis 1983 seien die Präsidentinnen,
Sekretärinnen und Redaktorinnen namentlich
erwähnt:

Präs/denf/'nnen

1968-1972
1972-1976
1976-1978
1978-1981
seit 1981

Sekrefär/nnen

Julia Heussi
Marlies Näf-Hofmann
Margrit Baumann
Claudia Depuoz-Mantovani
Justine Tanner

1963-1972 Gertrud Busslinger
seit 1972 Georgette Wächter

Pedaktor/nnen der «Sfaafsbürger/n»
1957-1970
1970-1971
1971-1978
1978-1983
seit 1983

Lydia Benz-Burger
Selma Regula Gessner
Margrit Baumann
Esther Scheidegger
Erica Printz

Appenzeller Mannen (und Frauen)
sind hartnäckig
In den Halbkantonen Appenzell Ausserrhoden
(AR) und Innerrhoden (AI) fehlt immer noch
das Frauenstimmrecht auf kantonaler Ebene.
Die Interessengemeinschaft für die politische
Gleichberechtigung der Frauen im Kanton Ap-
penzell Ausserrhoden hat in den letzten drei
Monaten 1830 Unterschriften von Männern und
Frauen für eine an die eidgenössischen Räte
adressierte Petition gesammelt und diese am
20. September in Bern eingereicht. Darin wird
verlangt, dass Art. 74 Absatz 4 der Bundesver-

fassung, laut welchem das kantonale Recht für
Abstimmungen und Wahlen in den Kantonen
und Gemeinden vorbehalten bleibt, in dem Sin-
ne geändert wird, dass die Schweizer, die in
eidgenössischen Angelegenheiten stimmbe-
rechtigt sind — das sind auch die Schweizerin-
nen —, das Stimmrecht ebenfalls in Kantons-
und Gemeindeangelegenheiten haben.
Am 17. Juni 1981 reichte die Walliser National-
rätin Françoise Vannay und 30 Mitunterzeich-
ner eine Motion mit dem gleichen Begehren
ein. Der Bundesrat empfahl Ablehnung.
Die Struktur der beiden Halbkantone ist ein-
zigartig. In Appenze// Ausserrboden wird über
Sachvorlagen mit erhobener Hand abge-
stimmt. Das Stimmenmehr wird geschätzt. Ob-
wohl eine der ursprünglichen Merkmale der
Landsgemeinde, die Möglichkeit der freien
Meinungsäusserung jedes Teilnehmers, nicht
mehr besteht, ist die Feierlichkeit geblieben. In
der Landsgemeinde 1972 wurde das Frauen-
Stimmrecht obligatorisch für alle Gemeinden
eingeführt, auf kantonaler Ebene aber 1972,
1973 und 1979 abgelehnt. Die Frauen können
in eidgenössischen Angelegenheiten mitstim-
men und ihre Nationalräte mitwählen. Der Zu-
gang zu der Urne für die gleichzeitige Wahl ih-
res Ständerates bleibt aber für sie gesperrt.
Ebenso können sie nicht ihre Kantonsräte wäh-
len. Vor allem sind sie von der Teilnahme an

Spendenaufruf
W/'e /n c/er /efzfen Ausgabe des «Confacf»
zu /esen war, unfersfüfzf der Scbwe/zer/'-
scbe Verband für Frauenrecbfe (SVF) d/'e

Appenze//er/nnen fafAräff/g. E/'n ersfer L/n-
kosfenbe/'frag von Er. 500.— wurde den
Osfsc/iwe/zer/nnen überw/esen. D/e «Ak-
f/'on Appenze//» erbofff s/'cb nocb we/fere
Spenden auf das PC-Konfo des S VF A/r. 30-
7280 fb/'ffe vermerken: Appenze//).
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der Landsgemeinde ausgeschlossen, an der
nebst den Entscheiden über Sachvorlagen die
Wahlen des Landammanns, des Regierungs-
rates, des Obergerichtes und des Landweibels
vorgenommen werden. Die Landsgemeinde
wird abwechselnd in Trogen und Hundwil ab-
gehalten. Als Vorwand für den Ausschluss der
Frauen wird häufig vorgebracht, dass der Dorf-
platz in Trogen zu klein sei, für die Teilnahme
der Einwohner beider Geschlechter.
In Appenze// /nnemhoden wurde der Weg von
unten nach oben nur insofern beschritten, als
an der Landsgemeinde 1972 die Schul- und
Kirchgemeinden ermächtigt wurden, in ihrem
Bereich das Frauenstimmrecht einzuführen.
Diese Gemeinden haben aber nur mässig von
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Politi-
sehe Gemeinden gibt es in Innerrhoden nicht.
Die Streusiedlungen sind in Bezirken zusam-
mengeschlossen. Die Bezirksräte gehören au-
tomatisch zusammen mit den an der Landsge-
meinde gewählten Mitgliedern der Standes-
kommission an. Diese ist gleichzeitig Regie-
rung und Kantonsrat. Die gewählten Bezirksrä-
te üben ihre Funktion sowohl als lokale als
auch kantonale Behörde aus. Somit ist es nicht
möglich, das Frauenstimmrecht lokal einzufüh-
ren, ohne es gleichzeitig für kantonale Angele-
genheiten inklusive Teilnahme an der Lands-
gemeinde zu verwirklichen. Dies wurde an den
Landsgemeinden 1969, 1970, 1972, 1973 und
1982 durch die überwiegende Mehrzahl der
aufgestreckten Männerhände wuchtig abge-
lehnt.

ypr Ruc/fstu/7/-Töa//?7ess/nge/'

Neue Mitglieder
R/'fa F/'scö/er, Neptunstrasse 100, 8032 Zürich
G/'na Lüf/7/', Brückenstrasse 37, 4632 Trimbach
Caföenne Schwarz, 12, rue Dancet, 1205 Genf

Zum Gedenken an
Frau Dr. phil. Marguerite Stadler-
Honegger (1893-1983)

Dr. Adelheid Rigling-Freiburghaus, Präsidentin
unseres Vereins von 1948-1954, sprach an
der Abdankung in Zürich folgende Abschieds-
worte, die wir leicht gekürzt wiedergeben:
«Marguerite Stadler-Honegger zeichnete sich
aus durch einen hochentwickelten Sinn für Ge-
rechtigkeit. Sie war auch von jeher überzeugt,
dass die menschlichen Probleme unserer Ge-
Seilschaft - wie in einer guten Ehe - nur durch
den gemeinsamen Einsatz von Mann und Frau
gelöst werden können. Und weil sie auch wus-
ste, dass die Schaffung gerechter Zustände ei-
ner gesetzlichen Grundlage bedarf, zog sie als
verantwortungsbewusste Staatsbürgerin die
Konsequenz und trat dem damals bereits seit
Jahrzehnten bestehenden Frauenstimmrechts-
verein Zürich als aktives Mitglied bei.
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